
379 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP, 

14. 3. 1961 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom 1961 
über die Erhebung von Ansprüchen der Auf
fangorganisationen auf Rückstellung von 
Vermögen nach den Rückstellungsgesetzen 

(4. Rückstellungsanspruchsgesetz).'~) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Den "Sammelstellen" (§ 1 des Auffang
organis.ationengesetzes, BGBL Nr. 73/1957, in der 
Fassung der 1. Novelle, BGBL Nr. 2~5/1958, der 
2. Novelle, BGBL Nr. 62/1959, der 3. Novelle, 
BGBL Nr. 306/1959 und der 4. Novelle, BGBL 
Nr. 287/1960) .stehen alle Rechte zu, die das 
Erste (BGB1. Nr. 156/1946), das Zweite (BGBL 
Nr. 53/1947) und das Dritte (BGBL Nr. 54/1947) 
Rückstellungsgesetz für einen geschädigten Eigen
tümer vorsehen. 

§ 2. Die Bestimmungen dieses Bun'diesgesetzes 
über geschädigte Eigentümer finden sinngemäß 
auf geschädigte Anteilsberechtigte (Fünftes Rück
stellungsgesetz, BGBL. Nr. 164/1949) und auf 
Berechtigte (Siebentes Rückstellun,gsgeserz, BGBL 
Nr. 207/1949) Anwendung. 

§ 3. (1) Die "Sammelstellen" können Rück
st'ellungsanträge auch nach dem 30. Juni 1961, 
und zwar bis zum 30. Juni 1962 hinsichtlich jener 
Vermögemschaften erheben, die einem Eigen
tümer gehört haben, dem ,entzog,en worden ist, 
wenn dieser oder dessen Re·chtsnachfolger im 
Sinne des Artikels 26 Abs. 2 des Staatsvertrages, 
betreffen1d die Wiederherstellung eines unab
hängigen und demokratisch,en Oster reich, BGBL 
Nr. 152/1955, inneI'halb von sechs Monaten nach 
dessen Inkrafttreten eine Anmeldung erstattet 
hat. 

(2) Auß·erdem können die "Sammelstellen" 
noch Rückst,ellungsanträge stellen, wenn die An
tragsberechdgung des geschädigten Eigentümers 
von dem Ausgang eines verwaloungshehördlichen 
oder gerichtlich,en Verfahrens abhängt, das erst 
nach dem 30. Juni 1961 abgeschlossen wird. In 
diesem Falle endet die Frist zur Einbringung von 

Rückstellungsanträgen mit Ablauf von sechs 
Monaten nach rechtskräftiger Beendigung des 
betreffenden Vertahrens. 

§ 4. BeträJg,e, die den "Sammelstellen" zur 
gesamten Hand gemäß §§ 3 a und 3 c Abs. 1 des 
Auffangorganisationengesetzes zufließen, sind 
nach vorheriger Bestreitung des sie betreffenden 
Verwaltungsaufwandes entsprechend der Bestim
mung des § 13 ,dieses Bundesgesetzes zu ver
teiLen. 

§ 5. Auf Vermögen von Stiftungen oder 
Fonds, die während der deutschen Besetzung 
Ostlerreichs aufgelöst worden sind, kann von 
einer "Sammelstelle" kein Rückste!lungsanspruch 
gestellt werden, wenn im Zusammenhang mit 
der Auflösung der Stiftung (des Fonds) keine 
Zweckentfremdung stattgefunden hat oder die 
Stiftung (der Fonds) aus Rationalisierungsgrün
den in ihrer (seiner) Rechtspersönlichkeit nicht 
wiederhergestellt wurde. Hierüber hat die für die 
Angelegenheiten der Stiftun<g (des Fonds) zu
ständige Behörde in jedem einzelnen Fall mit 
Bescheid abzusprechen; 

. § 6. (1) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 
des § 2 des 2. Rückstdlungsanspruchsgesetzes 
gelten auch für die "Sammelstellen" mit der 
Maßgabe, daß die "Sammelstellen" von der 
Geltendma,chung der an Eigenbedarf und Selbst
betrieb geknüpften Rechte nach § 1 Abs. 4 des 
Ersten, § 1 Abs. 5 des Zweiten und § 12 des 
Dritten Rückstellungsgesetzes ausgeschlossen sind. 

(2) Die AbgabenbefDeiillngsbestimmungen ,des 
§ 3 des 2. Rückstellillngsanspruchsgeset,z,es gelten 
sowohl für die AusfoLgung von rück,g'estelltem 
Vermö,gen (des Erlöses) an den geschädigten 
Eigentümer (§§ 7 und 8) als auch für die Ab
tretung von Riickstelhmgsansprüchen an den 
ges,chädigten Eigentümer (§ 10), wann' immer die 
Ausfolgung und AbtretJUng erfolgen. 

(3) V ermögensverm ehrungen, die durch die 
Ausfolgung von rückgestelltem Vermögen (des 
Erlöses) an den geschädigten Eigentümer (§§ 7 
und 8) oder durch die Abtretung von Rück-

>;,) 1. Rückstellungsanspruchsgesetz,' BGBL Nr, 256/ stellungsansprüd1en an den gescl1äd~gten Eigm-
1947, 2, R~~stellungsanspruchsgesetz, BGBL Nr. 176/, tümer (§ 10) entstehen, bilden keine steuer-
1951. 3, Ruckstellungsanspruchsgesetz, BGBI. Nr. 23/ fl' h ' E' h 
1954, P JC tlgen mna men, 
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§ 7. Dem geschädigten E·igentümer st,eht es 
frei, innerhalb einer Frist von einem Jahr nach 
Inkrafttreten dieses Bunde&gesetzes oder von drei 

. Monaten nach Erhalt der im § 12 Abs. 2 vor
gesehenen Verständigung der "Sammelstelle" 
mitzuteilen, daß er für den Fall der Rückstellung 
des entzogenen Vermög.ens auf Grund des von 
der "Sammelstelle" gestdlten Antrag,es die Aus
fol.gun,g dieses Vermögens von der "Sammel
. stelle" beansprucht. . 

§ 8. (1) Den "Sammelstellen" steht auch das 
Recht zu, Rückstellungsanträge g,emäß § 3 dann 
zu erheben, wenn der Eigentümer, dem entzo'gen 
worden i,st, oder dessen Rechtsnachfolger im 
Sinne des Artikels 26 Abs. 2 des Staatsvertrages 
innerhalb von sechs Monaten nach dessen In
krafttreten eine Anmeldung erstattet hat. 

(2) Wenn eine derartige Anmeldung erstattet 
worden ist, bewirkt die Mitteilung gemäß § 7, 
daß die "Sammelstelle" verpflichtet ist, nach der 
erfolgten Rückstellung des Vermögens oder dem 
Abschluß eines Vergleiches mit dem Rückstel
l,ungsgegner das ihr zukommende Vermögen 
dem geschädigten Eigentümer ·so rasch als mög
Lich, längstens jedoch innerhalb von sechs Mo
naten, auszufolgen. 

(3) Wurde eine derarüge Anmeldung (Abs. 1) 
nicht fristgerecht erstattet, so kann die "Sammel
stelle~' auf Grund der MitteiLung gemäß § 7 nach 
tatsächlich erfolgter Rückstellurug des Vermögens 
oder Abschluß eines Vergleich,es mit dem Rück
stellungsgegner das ihr zukommende Vermögen 
dem geschädi.gten Eigentümer innerhalb von 
sechs Monaten ausfolgen. 

(4) Die "Sammelstelle" ist jedoch berechtigt, 
eine Ausfolgung nach Abs. 2 oder 3 von dem 
gleichzeit·igen Erlage einer Entschädigung für 
ihre Mühewaltung bis zu 25 v. H. des Verkehrs
wertes des auszufolgenden Vermögens im Zeit
punkte der Rückstellung beziehungsweise bis zu 
25 v. H. der Ve~gleichssumme abhängig zu 
ma,chen. Falls der Erlag nicht innerhalb eines 
weiteren Jahres erfolgt, ist die "Sammelstelle" 
berech tigt, das Vermögen zur Hereinbringung 
ihres Entschädigungsanspruches insoweit zur 
öffentlichen Versteigerung zu bringen, als es zu 
dessen Hereinbringung notwendig ist; diese Ver
steigerung hat nach den Grundsätzen des Sech
sten Hauptstückes des Gesetzes über das gericht
lich'e Verfahren in Rechtsangele.genheiten außer 
Streitsachen (RGBI. Nr. 208/1854) zu erfolgen. 
In di·esem Falle tritt der den Entschädigungs
anspruch übersteigende Erlös an Stelle des aus
zufolgenden Vermögens, soweit es versteigert 
worden ist. 

(5) Im Falle des Unterliegens der "Sammel
stelle" im RücksteUungsverfahren hat der ge
schädigte Eigentümer, der eine MitteiLung nach 
§ 7 abgegeben hat, die Hälfte der in diesem Ver-

fahr·en der "Sammelstelle" erwachsenen Kosten 
zu tragen; die "Sammelstelle" kann die Ein
bringung des Rückstellungsant~ges oder die 
Fortsetzung des s·chon ,eingeleiteten Verfahrens 
vom vorherigen ,Erla.g einer entsprechenden 
Sicherstel~ung abhängig machen. 

§ 9. (1) Streitigkeiten über Ausfolgungs
ansprüche gemäß §§ 7' und 8 sind durch die 
ordentlichen Gerichte zu entscheiden. 

(2) Das Ge6cht kann a.uf Pa,rteiantra,g oder von 
Amts wegen die beim Bundesministerium für 
Finanz·en erliegenden Unterlagen; insbesondere 
Anmeldungen, die unter Bezugnahme auf Ar
tikel 25 oder 26 des Staatsvertr.ages eingebracht 
worden sind, zu Beweiszwecken heranziehen, 
falls nicht eine Erklärung des Bundesmil1liste
riums für Finanzen gemäß § 12 Abs. 1 vor
gelegt w,urde. 

§ 10. (1) Die "Sammelstelle" kann an Stelle 
der Einbringung oder Weiterverfolgung eines 
von i'hr im eigenen Namen eingebrachten Rück
steHungsantra,ges, sof'ern ihr eine Mitteilung 
gemäß § 7' oder §. 8 zugeht, dem geschädigten 
Eigentümer innerhalb von zwölf Monaten nach 
Einlangen der Mitteilung ihr,en Rückstellungs
anspruch abtreten. Ebenso ist die "Sammelstelle" 
berechtigt, RücksteHungsansprüche an eine an
dere Person als an den gesch.ädigten Eigentümer 
abz,utreten. 

(2) Hatte die "Sammelstelle" d.en Rückstel
lungsantrag noch nicht ,eingebracht, so ~st der 
geschädigte Eigentümer ber,echtigt, den RüCk
stellungsantrag innerhalb eines Monates nach der 
Abtretungserklärung ime~genen Namen einzu
bringen. Hatte die "Sammelstelle" ein.en Antrag 
bereitseirigebra,cht, so tritt der geschädigte 
Eig,entümer durch gemeinsame Anzeige der 
"Sammelstelle" und des geschädigten Eigen
tümers an die zur Entscheidung über den Rück
stellungs,antrag berufene Stelle in jedem Stadimm 
des Verfahrens an die Stelle der "Sammelstelle" 
in das V erfahr,en ein. Die "Sammelstelle" ist von 
der Tragun1g der bis zum Eintritt des geschädig
ten Eigentümers in d:is Verfahren etwa ent
stamdenen noch nicht ~echtsk'räflJig bestimmten 
Kosten befreit. Der geschädi,gte ELgentümer ist 
zu deren Zahlung verpflichtet. 

(3) Die Bestimmungen des § 8 Abs. 4 sind bei 
Abtretung des Rückstellungsanspruches nicht an
zuwenden, jedoch kann die "SammelslJelle" für 
ihre Mühewaltung eine angemessene Entsd1ädi
gung verlangen. 

§ 11. (1) Die für geschädigte Eigentümer gel
tenden Bestimmungen der §§ 7 bis 10 finden 
auch auf jene gesetzlichen Erben Anwendung, die 
durch die Bestimmungen des § 2 Abs. 2 des 
Ersten sowie des Zweiten Rückstellungs.ges,etzes 
beziehungsweise § 14 Abs. 2 des Dritten Rück
stellungsgesetzes von' der wirksamen Erhebung 
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ellles RückstelltUngsanspruches ausgeschloss1en Monate nach dem Einlangen zu beantworten und 
waren. gleichz.e'itig jene Personen von dem Einlangen des 

(2) Die für den geschädigten Eilgentümer geI- Rückstellungsantrages unter der letzten aus der 
tenden Ahgabenbefreiungsbestimmungen der Anmeldung bekannten Anschrift zu verstän
Rückstellungsglesetze und dieses Bund'esgesetzes I digen, die eine derartige Anmeldung (Abs. 1) 
finden auch ad diese Perso:nen Anwendung. beim Bundesministerium für Finanzen e,im:ge-

(3) Die Bestimmungen der §§ 6 Abs. 2 und 3 bracht haben. 
sowie 10 Abs. 2 finden aJUch ,auf die andere Per- (3) Die zur Entscheidung über den Rückstel
son als den ges'chädigten Eigentümer Anwen- lungsantrag berufene Stelle darf das Verfahren 
dung, wenn dieser Person Kückstellungsan- erst nach Einlangen der Antwort des Bundes
sprüch,e abgetr,eten wurden (§ 10 Abs. 1). ministeriums für Finanzen fortsetzen, bei A,us-

bleiben einer solchen jedoch erst nach vier 
. § 12. (1) In jedem Falle eines Rückstellungs- Monaten, ,gerechnet vom Tage der Abfertigung 
antrages ,einer "Sammelstelle" hat die zur Ent- .der Anfra,ge (Abs. 1). Falls das BtUndesministe
scheidung beruf'ene Stelle unverzüglich, jedenfalls ri'um für Finanz.en fristgerecht (Abs. 2) das Vor
aber noch vor der ersten Verhandlung über den liegen einer AnmeldtUng mitteilt, daTf das Ver
Rückstellungsanorag, das Einlangen ,eines solch,eln fahren erst drei Monate na,ch Einlangen dieser 
Antrages dem' Bundesministerium für Finanzen Mitteilung fortgesetzt werd,en. 
durch übermittlung einer zu diesem Zwecke von 
der "Sammelstelle" anzuschließ.enden weiteren § 13. (1) Die "Sammelstellen" haben aus den 

einfließenden Mitteln zunächst die VerbimflichGleichschrift des Rückstellungsantrages ,linz'u-
b keioen zu erfüllen. zeigen und ei dies'em anzufragen, ob eip. An-

spruch auf die zur Rückstellung begehrten Ver- (2) Das nach ErfülluITIg aller Verbindlichkeiten 
mögens.chaften bereits angemeldet worden ist verbleibende Vermögen ist für die Hilf'e und. 
oder eine allgemeine Anmeldung des Eigen-I Unterstützung von Opfern der Verfolgung 
tümers, dem entzogen worden ist, unter ß.c- durch die Achsenmächte und für WiedergtUt
rufung auf Artikel 25 oder 26 des Staatsvertrages machung an solche bestimmt. 

vorliegt. Eine solche Anfra,ge entfällt, wenn dem § 14. Mit der Vollzieh uno- dieses Bundes
Rückstellungsantrag bereits eine entsprechende gesetzes ist das Bu,ndesminister~m für Finanzen 
Erklärung des BundesministeritUrns für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
beiliegt oder eine solche Erklärung von einer für Justiz, hinsichtlich des § 5 j~ nach dem Wir
"Sammelstelle" nachträglich beigebracht wird. kungskreis mit dem Bundesministerium für 

(2) Pas .Bundesministerium für Finanz,en hat Inner·es oder dem 'Bundesministerium für Unter
eine solche Anfrage innerhalb längstens dreier richt, betraut. 

Erläuternde Bemerkungen 

Schon in den Erläuternden Be~erkungen zur 
Regierungsvorlage des Ersten Rückstellungs
gesetzes (139 der Beila.gen zu den stenographi
schen Protokollen des Nationalrates V. GP.) 
war von der Absicht die Rede, 'eine Auffang
organisation zu sch,affen,die nach Abla'uf de·r 
Frist für die Erhebung von Rückstellungs
ansprüchen die, aus welchen Gründen immer, 
nicht geltend gema,chten Ansprüche erheben 
sollte. Konkreter verhieß Abs. 5 des § 14 des 
Dritten Rückstellungsgesetzes die Schaffung eines 
Fonds. Nachdem di'e Fristen zur Erhebung von 
Rückstellungsansprüchen oftmals ve,rlängert wor
den waren, sind g,ie doch nach und nach abge
laufen, zuletzt die Fristen für die Erhebung von 
Rückstellungsansprüchenauf deutsches Ver-

mögen, die mit 31. Juli 1956 begrenzt waren. 
Nur in einigen wenigen FäHen kann bei Zu
treffen besonderer Umstände auch jetzt noch ein 
Rückstellungsanspruch neu .eingebracht werden, 
so zum Beispiel bei BestelLung eines Liquidators 
eines aufgelösten Ver.eines oder in jenen Fällen, 
in denen fristgeredlt angemeldete RücksteUungs
ansprüche bei einer Stelle eingebracht worden 
waren, die zur Entscheidung nicht zuständig war. 
In diesen Fällen kann 110ch binnen Monatsfrist 
nach Zustellung einer ablehnenden Entscheidung 
bei der richtigen Stelle ein neuerlicher Rück
stellul1{;santrag gestdlt werden. 

Eine Regelung für die Erhebung der nicht. 
fristgerecht erhobenen Ansprüche war von der 
Bundesregierung als Schlußstein der Rückstel-

379 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 7

www.parlament.gv.at



4 

lungsgesetz'g'ebung in Aussicht genommen und 
als 5. beziehungsweise 4. Rückstellungsanspruchs
gesetz bez.eichnet worden. Die diesbezüglichen 
Regierungsvorlagen (645 der Beilagen zu den 
stenographischen Protokollen VI. GP., 34 der 
Beilagen VII. GP. und 269 de,r Beilagen VIII. GP.) 
wurden aber innerhalb der jeweiligen Gesetz
gebungsperiode parlamentarisch nicht erledigt. 

Zwar wurden dies,e Anträge parlamentanisch 
beraten, wofür jedesmal ,ein eigener Unteraus
schuß des Finanz- und Budgetausschusses ein
gesetzt worden wa,r, jedoch kam. es nie zu einer 
zusammenfassenden Behandlung der Mat,erie. 

Die in den genannten Regi,emngsvorlagen vor
gesehenen Aouffangorganisationen wurden zwar 
im Hinblick auf die Frist des Artikels 26 Abs. 2 
d:es Staatsvertrag.es, betreffend die Wiederher
stellung eines unabhängigen und demokratischen 
österreich, durch das Auffangor.ganisationsgesetz, 
BGBl. Nr. 731.1957, geschaff,en. Dies war jedoch 
nur ein Programm, da die Art der Geltend
machung und der Umfang der Ansprüche, die 
sich <l'US dieser übertragung erg:eben, bundes
gesetzlich Igeregelt werden sollten. 

Als nun die tatsächliche übenragung von 
Vermögenschaften dringend geworden war und 
Fristen ungenützt zu verstreichen drohten, 
wurden mit der 1. Novelle vom 16. Dezember 
1958, BGBl. Nr. 285, der 2. Novelle vom 
13. März 1959, BGBl. Nr. 62, und der 3. Novelle 
vom 18. Dezembe,r 1959, BGBl. Nr. 306, den 
Auffangorganisationen gewisse Ansprüche über
tra'gen, die in der Regierungsvorlage des 4. Rück
stdlungsanspruchsgesetzes vorgesehen waren. 
SchLi'eßlich wurde die Frist für die Gdtend
maü\ung von Rückstellungsansprüchen durch die 
"Sammelstdlen" durch die 4. Novelle vom 
15. Dezember 1960, BGBl. Nr. 287, .bis 30. Juni 
1961 verlängert. 

Eine Regelung der .gesamten Materie, der eben 
.das letzte (das 4.) Rückstellungsanspruchsgesetz 
dienen sollte, blieb aus. 

Daher war die neuerliche Einbringung des 
Entwurfes des 4., Rückstellungsanspruchsgesetzes 
erforderlich, das vore,rst zu regdn hat, was 
rechtens ist, wenn ein Anspf:\lch mangels Er
hebung durch einen unmittelbar Anspruchs
berechtigten von den "Sammelstellen" enhoben 
werden kann. Diese R,egelung kann 'sich aber nur 
auf die E rh e b u n g von Ansprüchen bezi,ehen. 
Die Verteilung der Mittel kann schon deswegen 
nicht ger·egelt werden, weil vor einer diesbezüg
lichen Regelung eine übersicht gewonnen wer
den muß, welche Mittel.zur Verfügung stehen. 

Das 4. Rückstellungsanspruchsgesetz soll den 
Abschluß der Rückstellungsgesetzgebung bilden; 
es wurde deswegen als "Rückstellungsanspruchs
gesetz" bezeichnet, weil es sich ebenso - wie bei 
den übrigen derartigen Gesetzen - dar-um han
ddt, ju~istischen Personen die Berechtigung zur 

Erhebung von RücksteIlungsansprüchen auf Ver
mögen zu übertragen, das anderen Personen ent" 
zogen worden war. 

Gleichzeitig soll ,es aber auch regeln, wie Per
sonen, die die fristgerechte Erhebung von Rück
stellungsarisprüchen unterlassen haben, im Wege 
der "Sammelstellen" doch noch di,e ihnen ent
zogenen V'ermögen - soweit sie noch vorhanden 
sind, oder den allfällig noch vorhandenen Gegen
wert - erhalten können. 

Die Bundesregierung hat sich in einem Noten
wechsel vom 8. Mai 1959 über die Durch
führung des Artikels 26 des Staatsvertrages ver
,pHichtet, inne1ihalb einiger Monate einen der
artig.en Gesetz·entwurf den gesetzg,ebenden Kör
perschaften vorzulegen. 

Das Gesetz kann aber ,nur regeln, in welcher 
Weise die Ansprüche erhoben werden sollen, 
beziehungsweise können. Der Inh.alt dieser An
sprüche und di,e Zur Entsch.eidung berufenen 
Stellen sind den jeweils in Bet,racht kommenden 
RücksteIlungsges,etzen zu entnehmen. 

Die Schaffung dieses Gesetzes ist äußerst 
dringend, denn es sollen dadurch einerseits den 
seinerzeit verfolgten P.ersonen Mittel für die 
Entschädigung der Schwerstbetroffenen unter 
ihnen zukommen; anderseits aber liegt es auch 
im Interess,e der voraussichtlichen Rücksrellungs
gegner, endlich einmal Klariheit zu erlangen, ob 
das während der deutschen ß.esetzung österr.eichs· 
von ihnen oder ihren Rechtsvorgängem erwor
bene Vermögen ihnen - allenfalls gegen Lei
stung einer Nachzahlung - verbleibt oder ob 
sie es endgültig verli,eren. 

Im einzelnen wäre zum vorliegenden Gesetz
entwurf zu bemerken: 

Zu § 1: 

Hiezu wir& klargestellt, daß in diesem Gesetze 
nur jen·e Ansprüch.e geregelt werden, die auf 
Grund der Rückstellungsgesetze erhohen werden 
können. 

Es wird klargestellt, daß den "Sammelstellen" 
alle Rechte zustehen, die in den Rückstellungs
gesetzen für einen geschädigten Eigentümer vor
gesehen sind. Der Ausdruck "geschädigt,er Eigen
tümer" stellt einen t,erminus technicus der 
Rückstdlungsgesetzgebung dar und umfaßt so-, 
wohl den Eigentümer, dem seinerzeit entzogen 
worden ist, als auch seine (anspruchsberechtigten) 
Erben und Legatare. 

Dies,e Gleichstellung begreift inshesondere auch 
das R'echt in sich, von jedermann, der ein ent
zogenes Vermögen in seiner NI.acht oder Gewahr
sam hatte, Auskunft über dessen Verbleib zu 
verlangen. Im Falle einer Weigerung kann ihm 
die Ablegungemes Eides darüber aufgetragen 
we,rden. 
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Die auf Artikel 26 Abs. 2 des Staatsvertr,ages 
basierende Gleichstellung der "Sammelseellen" 
mit den ,,'geschädigten Eig,entümern" wurde bis
her auch schün grundsätzlich beübachtet. 

Zu § 3: 

Die Fristen .. für die Geltendmadmn,g vün 
Rückstellungsansprüchen durch die "Sammel
stellen" wurden durch die 1. heziehun.gsweise 
3. AuffangüI1ganisatiünengesetz-Nüvelle, BGBl. 
Nr. 285/1958, und BGBl. Nr. 306/1959 jeweils 
um ein Jahr und zuIetztdurch die 4. Auffang
ür,ganisatiünengesetz-Nüvelle, BGBl. Nr. 287/ 
1960, bis 30. Juni 1961 verlängert. 

Nach § 3 Abs. 3 der 1. Auffangürganisatiünen
g,esetz-Nüvelle, BGBl. Nr. 285/1958, künnten die 
"Sammelstellen" nüch' keine Rückstellungsan
sprüch,e hinsichtlich jener Vermö,genschaften 
stellen, wenn der Eigentümer, dem entzügen 
würden ist, ücder dessen Rechtsnachfülge,r im 
Sinne des Artikels 26 Abs. 2 des Staatsvertrages 
innerhalb vün sechs Münaten nach dessen In
krafttreten ·eine Anmeldung erstattet hat. Zur 
Erhebung vün Rückstellungsansprüchen für die
sen Kreis mußte daher den "Sammelstellen" eine 
län.gere Frist eingeräumt werden, analüg. wie 
auch bei allen Entschädigungsgesetzen mindescens 
eine einjährige Geltendmachungsfrist festgesetzt 
wurde. 

Durch die in Abs. 2 'g,etrüffene Regelung süll 
verhindert werden, daß durchaus berechtigte 
Rückstellungsanträge vün den "Sammelstellen" 
nur deshalb nicht gestellt werden können, weil 
zur Geltendma~hung die festg.esetzte Frist be,reits 
abgelaufen, die Antragsberechtigung des "geschä
digten Eigentümers" auf Grund eines nüch schwe
benden verwaltungsbehörolichen 'Oder gericht
lichen Verfahrens (einschließlich eines Verfahrens 
vür dem Verwaltungs- beziehungsweise dem 
Verfassungsgerichtshüf)' noch nicht endgültig 
festste'ht. 

Zu § 4: 

Hier werden Bestimmungen getrüffen,. die vün 
der Fra:ge abhängig sind, üb ein auf Grund vün 

. Feststell ungsbescheiden rückzusteUendes Ver
mögen bei den "Sammelstellen" zur gesamten 
Hand 'Oder nach § 2 Abs. 1 oder 2 dies Auffang
ürganisatiünengesetz,es berechtigten "Sammel
stelle" allein zuzufallen habe. Es gibt Ver
mögen - wie schün zu § 3 c der 3. Au'ffang
ürganisatiünengesetz-Nüvelleerwähnt - deren 
Zuürdnung zu einer derbeiden Gruppen nicht 
möglich ist, sü insbesondere Sammelkünten. Die 
beiden "Sammelstellen" haben sich zu ·einer ge
meinsamen Ges.chäftsführung zusammengeschlüs
sen, sü daß ein gemeinsamer Verwaltungsauf
wand besteht, der in erster Linie aus den vor
genannten Objekten zu decken ist. 
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Zu § 5: 

, Während dier deutschen Besetzung östeH,eichs 
wurden vielfach Stiftungen und Fünds ohne 
(wesentliche) Zweckentfremdung :aufgelöst und 
mit anderen Fünds zusammengelegt. Rück
stellungs ansprüche einer "Sammelstelle" auf Ver
mögen, das einem während der deuuchen Be
setzung asterreichs aufgelösten Fünds oder ,einer 
deranigen Stiftung im Zeitpunkt ihr,er' Auf
lösung gehört hatte, süllen aber dann unzulässig 
s,ein, wenn eine behötdiliche Bestätigung beig,e
br:acht wird, daß keine Zweckentfremdung statt
gefunden hat. 

Diese Bestätigung ist für jeden einzelnen Fall 
gesündert mit Bescheid zu erteilen. 

Zu § 6: 

Im Sinne des § 1 des Entwurfes süllen die 
"Sammelstellen" zwar alle Rechte, aber auch die 
Pflichten der "geschädigten Eigentümer" über
nehmen. Wdche Rechte und Pflichten der an 
Stelle des "geschädigten Eigentümers" tretende 
Rückstellungsanspruchsberechtigce hat, wurde 
bereits dUl"ch das 2. Rückstellungs'anspruchsges,etz 
geregelt, das durch ,das 3. Rückstellungsanspruchs
gesetz etwas müdifiziert wurde. 

Zu den Rechten des "geschädigten Eigen
tümers" würde nun auch der Anspruch· auf 
Räumung der vün ihm früher benützten .Wüh
nung gehören; ferner kann der "geschädigte 
Eigentümer" gemäß § 12 des Dritten Rückstel
lungsgesetzes Pachtverträge, die land- 'Oder fürst
wirtschaftliche Betriebe zum Gegenstand haben, 
unter bestimmten Vüraussetzungen auflösen. 
Diese Rechte süllen aber auf die "Sammelstellen" 
nicht übergehen, weil es sich gleichsam um 
höchstpersönliche Rechte handelt. Dies gilt aber 
dann nicht, wenn die "Sammelstelle" den Rück
stellungsanspruch auf den "geschädigten Eigen
tümer" übertragen hat und dieser nach § 10 
Abs. 1 den Rückstellungsantrag im eigenen 
N amen einbringt. 

In den Abs. 2 und 3 wird Vürsür,ge dafür 
getrüffen, daß den "geschädigten Eigentümern", 
denen die "Sammelstellen" Vermögen ,ausfülgen 
oder die (angemeldeten) Rückstellungsansprüche 
abtreten, die ,gleichen Abgabenbefreiung,en zu
kümmen wie bei unmittelbarer Anmeldung der 
Rückstellungsansprüche. 

Zu § 7: 

Wenn auch die Rückstellungsges,etze schon vor 
mehr als zehn Jahren geschaffen würden sind 
und während dieser Zeit den "geschädigten 
Eigentümern" die Fristen zur Anspmchs,erhe
bung 'Offenstanden, sü haben düch eine Reihe von 
Persnnen vün diesen Frist,en keine Kenntnis 
erlangt oder vermeinten, bis zum Inkrafttreten 
des Staatsvertrages mit der Bekanntgabe ihrer 
Ansprüche warten zu können, Da aber der 
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Sta:atsvertrag keine Verlängerung oder Neu
eröffnung der Fristen gebracht hat, ,erschien es 
billig, den "geschädigten Eigentümern" noch eine 
letzte, allerdings verhältnismäßig kurze Frist zu 
geben, um ihre Ansprüche geltend ma1chen zu 
können, dlies jedoch nur gegen die "Sammel
stellen", da ja die Anspruche bereits auf diese 
übertragen worden sind. Damit wird zum Aus
druck . gebracht, daß der "geschädigte Eigen
tümer" in diesen Fällen dann der primär Resti
tutionsanspruchsberechtigte ist. 

Zu § 8: 

Da die 1.' Auffangorganisationengesetz-Novelle 
den "Sammelstellen" die Berechtigung zur Er
hebung eines Rückstellungsanspruches für jene 
Fälle absprach, in denen die "geschädigten Eigen
tümer" Anmeldungen im Sinne des Artikels 26 
Abs. 2 des Staatsvertrages erstattet hatten, nun
mehr aber die vorerst primäre Berechtigung der 
"Sammelstellen" zur Erhebung d·erartiger Rück
stellungsanspruche bestimmt wird, mußte ihn,en 
dieses Recht ausdrücklich geg,eben werden. Sie 
sollen. aber diese Vermögen nicht definitiv behal
ten, sondern den "geschädigten Eigentümern" die 
Vermögen raschestens ausfolgen. 

Hat allerdings ein "geschädigter Eigentümer" 
kein,e fristgerechte Anmeldung vor:genommen, 
dann ist es in das Belieben der "Sammelstelle" 
gestellt,ihm das Vermögen herauszugeben. Dies 
mußte jedoch ausdrücklich erwähnt werden, da 
andernfalls eine derartige freiwilli,ge Ausfolgung 
als Schenkung betrachtet und nicht der Abgaben
befreiung t,eilhaftig werden könnte. 

Es scheint nur recht und billig, wenn der 
- immerhin als säumig zu bezeichnen die - "ge
schädigte . Eigentümer" zu den Kosten der 
"Sammelstelle" beitragen muß. 

Würden ke,ine Kosten verlangt, bliehe den 
"Sammelstellen" das gesamte Risiko einer An
spruchserhebung und der. "geschädigte E[gen
tümer" brauchte erst nach dem günstigen Aus
gange, oder doch erst, wenn der günsti<ge Aus
gang sich schon abzeichnet, seine Ansprüche gel
tend machen. 

. Zu § 9: 

Die Entscheidung der Streiügkeiten über Aus
folgungsanspruche wurdie auf Wunsch des Bun
desministeriums für Justiz den ordentlichen 
Gerichten übert'ragen, weil sie allgemeinrechtlich 
obliga.torischen und nicht mehr rückstellungs
r,echtllChen Charakter hahen. 

Zu § 10: 

e·j,gene Kosten fortfüh~.en kann. Es entspricht 
aber der Billigkeit, der "Sammelstelle" eine 
Entschädigung für ihre Mühewaltung zuzuer
kennen. In welcher Höhe diese Entschädigung 
angemessen ist, ist nadl den Bestimmungen des 
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches zu be· 
urteilen. Die "Sammelstdien" sollen auch er
mächtigt werden, Rückstellungsansprüche an eine 
andere Person als an den "geschädigten Eigen
tümer" abzutreten: In solchen Fällen hat somit 
die Bestimmung des § 14 Abs. 5 1. Satz des 
Dritten RStG. keine Gültigkeit. 

Zu § 11: 

Die Einschränkung des Erbenkreis,es bezüglich 
der gesetzlichen Erben hatte, wie in den Erläu-' 
ternden Bemerkungen zum Ersten Rückstel
lungsgesetz ausgeführt worden war, den Zweck, 
zu verhindiern, daß durffi die bloße Tatsache der 
Vernichtung so zahlreicher Gegner des. früheren 
Systems nunmehr Personen Vermögen erhalten, 
das sie andernfalls nie ,erhalten hätten. Der
artiges Vermögen sollte vielmC'hr durch ein 
spät,eres Gesetz einer Auffangorganisation /Zur 
Betreuung und allfälligen Rückstellung an Nach
zügler überlassen und dann zur Entschädigung 
jener Personen verwendet werden, die eine 
Rückstellung ihres Vermögens nicht erhalten 
k,önnen. Damals (Frühjahr 1946) dachte man, 
daß das RückstellungsprobIem im Zuge der 
nächsten zwei oder drei Jahre beendet werden 
könnte und nur die Durchführung langwieriger 
Erbsclraftsprqzesse die rasche Abwicklung behin
dern würde. Nun aber zei,gt es sich, daß die' 
erwartete rasche Abwicklung der Rückstellungs
verfahren nicht möglich war, daß die Anzahl der 
außez;halb des eingeschränkten Erbenkl'eises 
fallenden Personen verhältnismäßig gering war 
und daß es eine Unbilligkeit wäre, diese Per
sonen auf die Dauer von de'r Anspruchserhebung 
auszuschließ,en, insbesondere wenn man den Säu
migen nochmals eine Anspruchserhebung ermög-
licht. . 

Ihre V,erständigung wird umso einfa·cher seüi, 
als ihre Namen und Adressen vielfach aus den 
von ihnen eflg,ebnislos geführten Verfahren be
kannt sein müssen . 

Da diese Personen im übrigen den auch bisher 
schon anspruchsberechtigteri "geschädigten Eigen
tümern" gleichgestellt sind, müssen für sie auch 
die Abgabenbefreiungsbestimmungoen der Rüdi
stellungsgesetze gelten. Die Abgabenbefreiung,en 
sollen auch derjenigen Person zugute kommen, 
der Rückstellungsansprüche abg,etreten werden.' 

Zu § 12: 

Die "Sammelstelle" kann ,aber auch jegliches . Die nicht immer völlig klaren Bestimmungen 
~.isiko"ausschal~en und dem "gesdlädigten Eigen- '

1 

des Staat,svertrageshaben zahlreich,e Personen, 
turner den RucksteIlungsanspruch abtreten, der denen dteöst,erreichische Rückstellungsgesetz
so dann den Prozeß im eigenen Namen und auf gebung unbekannt gewesen sein mag, hewog,en, 
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Anspruchsanmeldungen an das Bundesministe
rium für Finanzen zurichten, in denen zum Teil 
auch ,die entzogenen Vermögenschaften 'ange
führt sind. Anderseits verwahrt das Bundes
ministerium für Finanzen auch noch dieerhal
tenen Akten der 'ehemalLgen Vermögensv,er
kehrsstelle. Aus diesen Akten kann man also in 
einer Reihe von Fällen entweder den früheren 
Eigentümer einer von einer "Sammelstelle" zur 
Rückstellung begehrten Vermögenschaft er
mitteln oder aber den g,eg.enwärtigen Wohnort 
des Eigentümers, dem seinerzeit entzogen wor
den ist. Es soll also bei Rückstellungsanträgen 
einer "Sammelstelle" noch ein letzter Versuch 
ermöglicht· werden, den Eigentümer der zur 
Rückstellung begethrten Vermögenschaft aus
findig zu machen und ihm, falls dies,e Nachfor
schungen ein positives Erg,ebnisgezeitigt haben, 
durch Aussetzen des Rückstellungsverfahrens die 
- nunmehr aber unerstreckbare - letzte Mög
lichkeit zu geben, seine Ansprüche geltend zu 
machen. 

Zu § 13: 

Wenn auch im allgemeinen die "Sammelstel
len" nicht die Rückst,ellung in natura verlangen,. 
sondern trachten werden, von den Erwerbern 
Abfindungszahlungen zu erhalten, 'muß doch 
darauf Bedacht genommen werden, daß allenfalls 
bei Naturalrückstellung Gegenleistungen zu er
bringen sind, wozu die einfließenden Mittel in 
erster Linie zu verwenden sein werden. 

7 

Welche Verwendung aber die den "Sammel
stellen" definitiv verbleibenden Beträge finden 
sollen, soll durch ein besonderes Bundesgesetz 
geregelt werden, wie schon in § 8 des Auffang
organisationengesetzes, BGBl. Nr. 73/1957, 
darauf 'hingewiesen wurde. Davon kann jedoch 
Abstand genommen werden, wenn sich die 
"Sammelstellen" wegen Auf teilung der Mittel 
innerhalb einer ang·emessenen Zeit einigen. Um 
nun in diesem Falle zu gewährleisten, daß die 
Zweckwidmung des Artikels 26 Abs. 2 des Staats
vertrages auch g,enau beachtet wird, werden die' 
Beschlüsse der Kuratol'ien der "Sammelstellen" 
der Genehmigung der Bundesregierung be
dürfen. 

Zu § 14: 

Die Vollziehung der Rückstellungsgesetz
gebung obliegt dem Bundesministerium für 
Finanz·en. Da in diesem Gesetze auch eine Reihe 
von Anordnungen getroffen werden, die für die 
Gerichte maßg.ebend sind, ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Justiz ange
ordnet. 

§ 5 betrifft aber Angelegenheiten der Stiftun
gen und Fonds. Diesbezüglich liegt, wie auch 
§ 11 des Stiftungs- und Fondsreorganisations
gesetzes unter Hinweis auf seinen § 3 Abs. 1 
anordnet, je nach Art der Stiftung die aufsichts
behördliche Zuständigkeit beim Bundesministe
rium für Inneres oder beim Bundesministerium 
für Unt,err·icht. 
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